
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verlieret, der hat keinen zu verlieren. 
Gotthold Ephraim Lessing; 1729 – 1781, deutscher Dichter und Philosoph 
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 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2024 = 3,62 % 
 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
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1. Einkommensteueränderungen 2024 
 
Das Inflationsausgleichsgesetz ging zum 1.1.2024 in die zweite Phase. Es soll vor allem 
gewährleistet werden, dass Steuerzahler nicht aufgrund inflationsbedingt gestiegener Löhne 
durch die progressiv ansteigenden Steuern belastet werden. 
 
Der steuerliche Grundfreibetrag wurde bereits 2023 auf 10.908 € angehoben, für 2024 erfolgt 
nun eine weitere Erhöhung auf 11.604 € (23.208 € für Eheleute, bei Zusammenveranlagung). 
Mit dem Einstiegssteuersatz von 14 % wird nun also erst jeder verdiente Euro oberhalb des 
neuen Grundfreibetrags besteuert, progressiv steigend mit zunehmendem Verdienst. Dies soll 
gewährleisten, dass das Existenzminimum weiterhin steuerfrei bleibt. Der Höchstbetrag für den 
steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, der an den Grundfreibetrag gekoppelt ist, steigt 
dadurch ebenfalls auf 11.604 €. 
 
Eltern freuen sich 2024 über den erneut erhöhten Kinderfreibetrag. Dieser stieg bereits zum 
Januar 2023 auf 8.952 € und wird 2024 um weitere 360 € auf 9.312 € erhöht. Dieser Betrag kann 
dann von dem zu versteuernden Einkommen abgezogen werden. 
 
Der Spitzensteuersatz von 42 % wurde im Jahr 2023 bei einem zu versteuernden Einkommen 
über 62.810 € angewandt. 2024 kommt der Satz erst bei einem Einkommen über 66.761 € zur 
Anwendung. Bei Zusammenveranlagung verdoppeln sich diese Beträge. 
 
Der Solidaritätszuschlag wird in 2024 erst bei einer festzusetzenden Einkommensteuer von 
18.130 € (Einzelveranlagung bzw. 36.260 € bei Zusammenveranlagung) festgesetzt. 
 
Daneben verdoppeln sich die Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmersparzulage, und es gibt 
Verbesserungen bei der Mitarbeiterbeteiligung. 
 
2. Steuerliche Identifikationsnummer ab 2023 verpflichtend für  

Lohnsteuerbescheinigungen 
 
Mit Beginn des Veranlagungszeitraums 2023 tritt eine wesentliche Änderung bei der 
elektronischen Übermittlung von Lohnsteuerbescheinigungen in Kraft, die sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer direkt betrifft. Das Bundesministerium der Finanzen hat im Schreiben vom 
23.1.2024 klargestellt, dass die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) nun zwingend für 
diesen Prozess erforderlich ist. Diese Änderung folgt auf die Abschaffung der elektronischen 
Transfer-Identifikations-Nummer (eTIN) zum Ende des Jahres 2022. Hier sind die weiteren 
Folgen zusammengefasst: 
 
· Mitteilung der IdNr. durch das Finanzamt: Falls ein Arbeitnehmer seine IdNr. trotz 

Aufforderung nicht mitteilt, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, beim zuständigen Finanzamt 
für das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbescheinigung einzureichen und dort die IdNr. des 
Arbeitnehmers zu erfragen. Dazu muss der Arbeitgeber Name, Geburtsdatum und Anschrift 
des Arbeitnehmers angeben. Eine Zustimmung des Arbeitnehmers ist dafür nicht erforderlich. 

 
· Möglichkeit eines generellen Antrags beim Finanzamt: Unabhängig davon können 

Arbeitgeber die Zuteilung oder Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer beim 
zuständigen Finanzamt beantragen, sofern sie durch den Arbeitnehmer dazu bevollmächtigt 
wurden. 

 
· Folgen bei Nichtvorlage der IdNr.: Wenn ein Arbeitnehmer die IdNr. nicht vorlegt und der 

Arbeitgeber sie auch nicht über die beschriebenen Wege ermitteln kann, muss der 
Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der ungünstigeren Steuerklasse VI berechnen. Dies gilt 



 

insbesondere für bestimmte Arbeitnehmergruppen, wie etwa Betriebsrentner, die im Ausland 
leben, oder kurzfristig Beschäftigte, die ihre IdNr. nicht mitgeteilt haben. 

 
Ausnahmen: Sollte der Arbeitnehmer für das Fehlen seiner IdNr. keine Verantwortung tragen, 
beispielsweise aufgrund unvorhergesehener Umstände, oder sollten technische Probleme die 
Ermittlung der IdNr. behindern, ist dem Arbeitgeber gestattet, vorübergehend für eine Dauer von 
bis zu drei Monaten eine geschätzte Steuerklasse für die Lohnsteuerberechnung zu verwenden. 
Diese geschätzte Steuerklasse muss auf einer fundierten Schätzung basieren, die so genau wie 
möglich der tatsächlichen Steuerklasse des Arbeitnehmers entspricht. 
 
3. Steuerneutrale Vermögensübertragungen jetzt auch für beteiligungsidentische  

Personengesellschaften 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 28.11.2023 eine Regelung des 
Einkommenssteuergesetzes als verfassungswidrig erklärt. Bislang schloss das Gesetz in der 
Fassung des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes die steuerneutrale Übertragung von 
Wirtschaftsgütern zwischen Personengesellschaften aus, wenn diese dieselben Gesellschafter 
in gleichem Verhältnis hatten. Dies führte zu einer Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen 
Arten von Transfers, die unter denselben Bedingungen steuerneutral möglich waren. 
 
Im ausschlaggebenden Fall hatte die F1-KG, eine gewerblich tätige GmbH & Co. KG, zwei 
bebaute Grundstücke zu Buchwerten an eine beteiligungsidentische 
Schwesterpersonengesellschaft (F2-KG) übertragen. Das Finanzamt sah in diesem Vorgang die 
Realisierung stiller Reserven und besteuerte den daraus resultierenden Gewinn, was von der 
F1-KG angefochten wurde. 
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab der Klage der F1-KG statt, woraufhin das Finanzamt 
Revision einlegte. Der Bundesfinanzhof legte die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 
Besteuerung dem BVerfG vor. 
 
Das BVerfG stellte fest, dass die Regelung gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des 
Grundgesetzes verstößt. Es gab keine überzeugenden Gründe für die Ungleichbehandlung von 
beteiligungsidentischen Personengesellschaften. Das Gericht forderte eine Neuregelung, die 
rückwirkend für Übertragungsvorgänge nach dem 31.12.2000 gilt. Die Entscheidung ermöglicht 
es nun beteiligungsidentischen Personengesellschaften, Wirtschaftsgüter untereinander 
steuerneutral zu übertragen. 
 
4. Keine Steuerbefreiung für den Verkauf von Gartengrundstücken 
 
In einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) v. 26.9.2023 wurde klargestellt, dass der 
Verkauf eines vom Wohngrundstück abgetrennten Gartengrundstücks nicht von der 
Einkommensteuer befreit ist.  
 
Gewinne aus privatem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten – wie das 
Erbbaurecht - sind grundsätzlich steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als 
zehn Jahre liegen. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn die veräußerte Immobilie 
vom Eigentümer selbst zu Wohnzwecken genutzt wurde. 
 
In dem verhandelten Fall hatten die Eigentümer ein großes Grundstück erworben, auf dem sich 
ein altes Bauernhaus befand. Das Haus diente als Wohnhaus, während das umliegende Land 
als Garten genutzt wurde. Nach einiger Zeit entschieden sich die Eigentümer, das Grundstück 
zu teilen und einen Teil des Gartens zu verkaufen. Sie gingen davon aus, dass der Gewinn aus 



 

diesem Verkauf steuerfrei wäre, da das Grundstück mit dem gesamten Garten zuvor zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde. 
 
Der BFH widersprach dieser Annahme. Laut Gericht ist eine Steuerbefreiung nur dann möglich, 
wenn die veräußerte Immobilie selbst bewohnt wurde. Ein unbebautes Grundstück, wie ein 
Garten, erfüllt diese Bedingung nicht, selbst wenn es direkt an das Wohnhaus angrenzt und 
zuvor als Teil des Wohnbereichs genutzt wurde. 
 
5. Zweifel an AU-Bescheinigungen 
 
Die Glaubwürdigkeit von AU-Bescheinigungen kann in Frage gestellt werden, wenn ein 
Arbeitnehmer nach Erhalt einer Kündigung mehrere aufeinanderfolgende AU-Bescheinigungen 
vorlegt, deren Gültigkeitsdauer genau bis zum Ende der Kündigungsfrist reicht, und er direkt 
nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses eine neue Stelle antritt. 
 
In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall legte ein seit März 2021 als Helfer 
beschäftigter Arbeitnehmer (AN) am 2.5.2022 eine AU-Bescheinigung für die Zeit vom 2.–
6.5.2022 vor. Mit Schreiben vom 2.5.2022, das dem AN am 3.5.2022 zuging, kündigte der 
Arbeitgeber (AG) das Arbeitsverhältnis zum 31.5.2022. Mit Folgebescheinigungen vom 6.5.2022 
und vom 20.5.2022 wurde AU bis zum 20.5.2022 und bis zum 31.5.2022 (einem Dienstag) 
bescheinigt. Ab dem 1.6.2022 war der AN wieder arbeitsfähig und nahm eine neue 
Beschäftigung auf. Der AG verweigerte die Entgeltfortzahlung mit der Begründung, der 
Beweiswert der vorgelegten AU-Bescheinigungen sei erschüttert. 
 
Die BAG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass für die Bescheinigung vom 2.5.2022 der 
Beweiswert nicht erschüttert ist. Nach den getroffenen Feststellungen hatte der AN zum 
Zeitpunkt der Vorlage der AU-Bescheinigung keine Kenntnis von der beabsichtigten Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. Bezüglich der AU-Bescheinigungen vom 6.5.2022 und vom 20.5.2022 
wird der Beweiswert dagegen angezweifelt. So bestand zwischen der in den 
Folgebescheinigungen festgestellten passgenauen Verlängerung der AU und der 
Kündigungsfrist eine zeitliche Koinzidenz. Ferner hatte der AN unmittelbar nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufgenommen. Dies hat zur Folge, dass nunmehr 
der AN für die Zeit vom 7.–31.5.2022 die volle Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen 
krankheitsbedingter AU als Voraussetzung für den Entgeltfortzahlungsanspruch trägt. 
 
 
6. Kein Widerruf gegen einen Bescheid per „normaler“ E-Mail 
 
Der Widerspruch gegen einen Bescheid (Verwaltungsakt) unterliegt gesetzlichen 
Formvorschriften. Er kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde eingelegt werden. 
Wird er in elektronischer Form eingelegt, dann ist eine qualifizierte elektronische Signatur bzw. 
die Versendung per De-Mail erforderlich. Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend. 
 
Nach den Ausführungen des Hessischen Landessozialgerichts muss erkennbar sein, dass nur 
solche Schreiben als Widerspruch gewertet werden, aus denen sich klar ergibt, dass sie von 
dem Betreffenden willentlich in den Verkehr gebracht worden sind. Dies ist bei einer einfachen 
E-Mail nicht gegeben. 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024:  Januar = 117,6 
2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 
116,5; April = 116,6; März =116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

https://www.destatis.de

